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Krankenkassen fördern Selbsthilfe in Sachsen-Anhalt   
Selbsthilfegruppen können Anträge bis Ende Januar s tellen 
 
Magdeburg. Selbsthilfegruppen können für das nächste Jahr bei den Krankenkassen 
bis zum 31. Januar 2012 Förderungsanträge einreichen. 
 
In diesem Jahr unterstützte die Arbeitsgemeinschaft zur Selbsthilfeförderung der Gesetzli-
chen Krankenversicherung in Sachsen-Anhalt unter Federführung der AOK Sachsen-
Anhalt die Selbsthilfe mit insgesamt 516.000 Euro.  

 
„Wir sehen die Arbeit der Selbsthilfe gerade bei chronischen Erkrankungen und Behinde-
rungen als einen unverzichtbaren Eckpfeiler im Gesundheitssystem an. Menschen, die 
durch eine Krankheit oder andere schwierige Lebenssituationen Hilfe suchen, erhalten in 
Selbsthilfegruppen professionelle Unterstützung. Gerade in der Selbsthilfe zeigt sich, wel-
che Initiativen und persönliches Engagement eine Gruppe von betroffenen Menschen auf-
bringen kann, um Krankheit, Krankheitsfolge oder Lebenskrisen zu bewältigen“, erläutert 
Ralf Dralle, Vorstand der AOK Sachsen-Anhalt. 
 
Landesweit arbeitet die Selbsthilfe bezogen auf Gesundheitsthemen inzwischen in ca. 840 
örtlichen Selbsthilfegruppen, rund 28 Landesorganisationen und 14 Selbsthilfekontaktstel-
len. 2011 erhielten die Selbsthilfegruppen 162.000 Euro, die Selbsthilfeorganisationen 
168.000 Euro und die Selbsthilfekontaktstellen 186.000 Euro.  
 
Die Krankenkassen und Krankenkassenverbände in Sachsen-Anhalt fördern seit vielen 
Jahren verschiedene Organisationen, um deren unabhängige Arbeit im Interesse von Pati-
enten und Angehörigen sicherzustellen.  
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Selbsthilfegruppen erhalten eine pauschale Förderung, wenn sie verschiedene Anforde-
rungen erfüllen. Bestehen sie am 31. Januar des Förderjahres mindestens seit zwölf Mona-
ten und weisen mindestens sechs Mitglieder auf, werden sie von der Krankenkasse geför-
dert. Wichtig ist auch, dass die Selbsthilfegruppen über ein eigenständiges Konto verfügen. 
Ist kein Konto vorhanden, muss der eingereichte Förderantrag durch zwei Gruppenmitglie-
der unterschrieben sein.  
 
Die notwendigen Formulare sind auf den Internetseiten der Krankenkassen verfügbar. 
 
In der Arbeitsgemeinschaft zur Selbsthilfeförderung der GKV in Sachsen-Anhalt sind Ver-
treter des BKK Landesverbandes Mitte, des vdeK, der IKK gesund Plus, der Knappschaft 
und der AOK Sachsen-Anhalt. Des Weiteren stehen Vertreter der Selbsthilfekontaktstellen, 
der Selbsthilfeorganisationen und der Selbsthilfegruppe beratend zur Seite. 

 


